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Kleine Anfrage von Michael Arnold und Philip C. Brunner  

betreffend Kapitalsteuern im Kanton Zug 

 

Antwort des Regierungsrats 

vom 15. Januar 2024 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Am 18. Dezember 2023 reichten Michael Arnold und Philip C. Brunner eine kleine Anfrage be-

treffend Kapitalsteuern im Kanton Zug ein. 

 

Der Regierungsrat beantwortet die Fragen wie folgt: 

1. Wie hoch waren die kumulativen Kapitalsteuern im Kanton Zug in den letzten 10 

Jahren und in welchem Verhältnis standen sie zu den übrigen Steuereinnahmen 

des Kantons? 

Über die Website der Statistikfachstelle des Kantons Zug lässt sich die Entwicklung der Steu-

ererträge des Kantons Zug seit 2007 als Excel-Tabelle einsehen und für weitergehende eigene 

Berechnungen und Einordnungen herunterladen, vgl. https://www.zg.ch/behoerden/gesundheits-

direktion/statistikfachstelle/themen/oeffentliche-finanzen/steuerstatistik/downloads/statistiken-

tabellen/download. Die Entwicklung der Kapitalsteuern 2007 bis 2022 (Kantonssteuern) und de-

ren Verhältnis zu den übrigen Steuereinnahmen des Kantons (inklusive direkter Bundessteuern 

bzw. Kantonsanteil daran) präsentiert sich aus Sicht des Kantons demnach wie folgt:  

 

 

 

Der Kanton Zug hat somit in den nachgefragten letzten zehn Jahren (2013 bis 2022, die Zahlen 

2023 sind noch nicht veröffentlicht) rund 322 Millionen Franken aus Kapitalsteuern vereinnahmt. 

Hinzu kommen Kapitalsteuererträge der Gemeinden im Umfang von rund 240 Millionen Franken 

(75 Prozent des Kantonssteuer-Betrags). 

https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/statistikfachstelle/themen/oeffentliche-finanzen/steuerstatistik/downloads/statistiken-tabellen/download
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/statistikfachstelle/themen/oeffentliche-finanzen/steuerstatistik/downloads/statistiken-tabellen/download
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/statistikfachstelle/themen/oeffentliche-finanzen/steuerstatistik/downloads/statistiken-tabellen/download
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2. Wo befindet sich der Kanton Zug mit seinen 0,5 Promille Besteuerung der Kapital-

steuern im Vergleich mit den wichtigsten Kantonen wie Zürich, Aargau, Schaffhau-

sen, Waadt, der Zentralschweiz usw.? 

Die umfassendste aktuelle Zusammenstellung der Kapitalsteuerbelastung in allen Kantonen un-

ter Einbezug der jeweils günstigsten und teuersten Gemeinden pro Kanton findet sich in der 

Publikation «Steuerrecht 2023» von Steuerrechts-Professor Pascal Hinny. Gemäss den dort auf 

den Seiten 2450 und 2451 abgedruckten Vergleichstabellen präsentiert sich die Situation wie 

folgt: 

 

Kantone in alphabetischer Reihenfolge: 
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Kantone nach Höhe der Steuerbelastung: 

 

 

Bei der Einordnung der Kapitalsteuerbelastung im interkantonalen Vergleich ist zu bedenken, 

dass nicht allein die Belastung in Prozent oder Promille des steuerbaren Kapitals von Bedeutung 

ist, sondern auch allfällige Ermässigungen in der Bemessungsbasis für Patente, Beteiligungen, 

Konzerndarlehen usw. einzubeziehen sind. Diese Ermässigungen sind im Kanton Zug im Ver-

gleich mit anderen Kantonen recht hoch (vgl. auch nachfolgend Frage 3).  
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3. Kann sich der Regierungsrat grundsätzlich vorstellen die Kapitalsteuer im Kanton 

für die betroffenen Gesellschaften in naher Zukunft zu senken? Wenn ja , warum 

wenn nein, warum nicht? Besteht aus Sicht des Steuerwettbewerbs diesbezügli-

cher Handlungsbedarf? 

Über die Höhe der Kapitalsteuern und die anwendbaren Ermässigungen wurde im Kanton Zug 

letztmals anlässlich der 6. Teilrevision des Steuergesetzes zur Umsetzung der Steuer- und 

AHV-Reform (STAF) per 2020 einlässlich politisch beraten und entschieden. Konkret wurde 

festgehalten, den ordentlichen Kapitalsteuersatz zwar unverändert zu lassen, jedoch von den 

bundesrechtlich über das Steuerharmonisierungsgesetz möglichen Ermässigungen für qualifi-

zierte Beteiligungsrechte, Patente und vergleichbare Rechte sowie Konzerndarlehen grosszü-

gig Gebrauch zu machen (vgl. etwa Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 2.  Oktober 

2018, Vorlage Nr. 2904.1 - 15893, S. 18). Der Kanton Zug gewährt auf den genannten Positio-

nen eine Ermässigung von 98 Prozent. Da seither nur wenig Zeit vergangen ist und der Fokus 

für steuerliche Anpassungen in den letzten drei Jahren vor allem auf den natürlichen Personen 

lag (8. Teilrevision des Steuergesetzes per 2024 mit steuerlichen Entlastungen für die ganze 

steuerzahlende Zuger Bevölkerung, u.a. durch Senkung der Einkommens- und Vermögens-

steuertarife und durch Ausweitung zahlreicher steuerlicher Abzüge und Freibeträge), hat sich 

der Regierungsrat in jüngster Zeit nicht vertieft mit der Kapitalsteuer befasst. 

Bei einer allfälligen Senkung der Kapitalsteuer wäre zu bedenken, dass ein Grossteil der gros-

sen und dementsprechend zumeist kapitalstarken internationalen Unternehmen von der Sen-

kung gar nicht profitieren würde, denn im Umfang der Senkung würde einfach ihre Ergänzungs-

steuer aufgrund der am 1. Januar 2024 in der Schweiz in Kraft getretenen OECD-Mindest-

steuer höher ausfallen. Dies deshalb, weil die Schweizer bzw. Zuger Kapitalsteuern bei der 

OECD-Mindeststeuer angerechnet werden. Jedoch würde bei einer Kapitalsteuersenkung und 

anschliessenden Nachbelastung als Ergänzungssteuer eine Umlagerung der Steuererträge 

zwischen dem Kanton, den Gemeinden und dem Bund stattfinden: Während die Zuger Kapital-

steuererträge zu 100 Prozent beim Kanton und den Gemeinden verbleiben (Verteilung entspre-

chend den Steuerfüssen des Kantons und der Gemeinden) und der Bund nichts davon erhält, 

so wird die Ergänzungssteuer der OECD-Mindeststeuer im Verhältnis von 75 Prozent an den 

Kanton und 25 Prozent an den Bund verteilt. Grosse Verlierer einer allfälligen Kapitalsteuer-

senkung wären somit die Zuger Gemeinden, wogegen der Bund der grosse Profiteur wäre, weil 

er neu 25 Prozent der entsprechenden Ergänzungssteuererträge erhielte. Es würde also Steu-

ersubstrat vom Kanton Zug bzw. den Zuger Gemeinden an den Bund verschoben, ohne dass 

Zug als Unternehmensstandort an Attraktivität gewinnen würde und ohne dass die betroffenen 

Unternehmen tatsächlich steuerlich entlastet würden. Diese Überlegungen und die sich im 

Fluss befindlichen internationalen Entwicklungen (vgl. nachfolgend Frage 4) sprechen aktuell 

eher gegen eine Kapitalsteuersenkung. 

4. Wie vergleicht sich aktuell unsere Situation und auch diejenige weiterer Schweizer 

Kantone mit den Staaten der EU und anderen wichtigen Konkurrenten, wie USA, 

UK, VAR (Dubai usw.)? 

Aktuell ist die ganze Unternehmensbesteuerung, zu welcher auch die Kapitalsteuer gehört, im 

Kontext der Einführung der OECD-Mindeststeuer weltweit im Fluss. Viele Staaten halten sich 

aktuell noch bedeckt, ob, per wann und wie sie die Mindeststeuer umzusetz en gedenken und 

welche kompensatorischen Massnahmen sie zum Erhalt der Standortattraktivität planen. Das 

Jahr 2024 dürfte dazu weitere Erkenntnisse bringen. Der Regierungsrat beobachtet die Situa-

tion und die Entwicklungen bei wichtigen Mitbewerberstandorten laufend und er wird gegebe-

nenfalls Anpassungen an der Gewinn- und/oder Kapitalsteuer vorschlagen. 

 

Regierungsratsbeschluss vom 15. Januar 2024 


